
Datenschutz im  
Betrieb

Datenschutz muss kontrolliert werden

Heutzutage werden in verschiedenen Datenbanken Daten 
von Personen in großer Menge gespeichert, die ohne viel Auf-
wand zusammengeführt und ausgewertet werden können. 
Aufgabe des Datenschutzes ist es, zu regeln, welche Verwen-
dung dieser Daten zulässig ist und ob sie überhaupt gespei-
chert werden dürfen. 
Gesetzlich sind Unternehmensleitungen und Behörden 
dafür verantwortlich, dass die geltenden datenschutzrecht-
lichen Anforderungen erfüllt und die geforderten Maßnah-
men umgesetzt werden. 
Hierzu gehört die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten, wenn dies nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) erforderlich ist.
Dieser Datenschutzbeauftragte wacht im Sinne einer Selbst-
kontrolle darüber, dass die gesetzlichen Anforderungen an 
den Datenschutz im Unternehmen beachtet werden.
Wenn es um Arbeitnehmerdaten geht, hat die betriebliche 
Interessenvertretung ein Kontrollrecht und in einzelnen 
Bereichen ein Mitbestimmungsrecht.

Wir bieten an: 

Beratung in allen Fragen des betrieblichen Datenschutzes:
Bereitstellung eines externen Datenschutzbeauftragten
Analyse von Risikobereichen
�Schaffung von Organisationsstrukturen zur Einhaltung 
des Datenschutzes
�Beratung von Betriebsräten zum Thema „Datenschutz 
und Datensicherheit“  

Schulungen zum betrieblichen Datenschutz:
�Mitarbeiterschulungen in datenschutzrechtlichen Ange-
legenheiten 
�IT-Sicherheit und Datenschutz für die Interessenvertre-
tung

Kontakt: Tel. 089/543446-0 
E-Mail info@tibay.de
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